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S T A D T V E R W A L T U N G    

Z W E I B R Ü C K E N  
 
 

 

B E K A N N T M A C H U N G  

 

I. Schulpflichtige Kinder 

Alle in der Zeit vom 01. September 2017 bis einschließlich 31. August 2018 geborenen und in 

Zweibrücken wohnhaften Kinder werden mit Beginn des Schuljahres 2024/2025 schulpflichtig. Die 

Kinder sind durch einen Erziehungsberechtigten in der für das jeweilige Wohngebiet zuständigen 

Grundschule am Mittwoch, dem 20. September 2023, von 14.00 bis 17.00 Uhr anzumelden.  

 

Bei der Anmeldung sind als Unterlagen vorzulegen: 

 die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch, 

 der Impfausweis oder eine entsprechende Bescheinigung zum Nachweis des 

Masernschutzes des Kindes  

 sowie eine Bescheinigung über den Besuch des Kindergartens, falls dieser besucht wurde. 

 

In Zweifelsfällen können Sie die zuständige Grundschule beim Schulverwaltungs- und Sportamt 

unter der Telefonnummer 06332 / 871 401 erfragen.  

 

Hinweis:  

Anmeldepflichtig sind auch Kinder, die vor dem 01. September 2017 geboren und im Jahr 2022 

für das Schuljahr 2023/2024 nicht angemeldet oder vom Schulbesuch zurückgestellt wurden. 

 

 

II. Kinder mit Beeinträchtigung 

Kinder mit offensichtlicher oder vermuteter Beeinträchtigung können gemäß § 9 der 

Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen auch direkt bei einer der beiden Förderschulen 

in Zweibrücken angemeldet werden. 

 

Die Canadaschule mit den Förderschwerpunkten Lernen und Sprache befindet sich in der 

Canadastraße 25 in 66482 Zweibrücken und ist unter der Telefonnummer 06332 / 970 100 zu 

erreichen. 

Als Einzugsbereich der Canadaschule gilt der gesamte Bereich der Stadt Zweibrücken, der 

Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. 

 

Die in privater Trägerschaft liegende Mauritiusschule mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche 

und motorische Entwicklung ist in der Schulackerstraße 6 in 66482 Zweibrücken ansässig und 

unter der Telefonnummer 06332 / 870 70 zu erreichen. 

Als Einzugsbereich der Mauritiusschule gilt der gesamte Bereich der Stadt Zweibrücken, der 

Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und der ehemaligen Verbandsgemeinde Wallhalben mit 

den Ortschaften Biedershausen, Herschberg, Hettenhausen, Knopp-Labach, Krähenberg, 
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Obernheim-Kirchenarnbach, Saalstadt, Schauerberg, Schmittshausen, Wallhalben, Weselberg 

und Winterbach. 

 

 

III. Weiter machen wir auf das Folgende aufmerksam: 

Noch nicht schulpflichtige Kinder - geboren ab 01. September 2018 bis 31. Dezember 2018 - 

können auf Antrag aufgenommen werden, wenn sie die erforderliche körperliche und geistige 

Reife besitzen. Die Anträge sind von den Erziehungsberechtigten in den zuständigen Schulen zu 

stellen. Über die Aufnahme entscheiden die Schulleitungen im Benehmen mit dem ärztlichen 

Fachpersonal.  

Als Anmeldezeitraum für diese Kinder ist die 8. Kalenderwoche vom 19. bis 23. Februar 2024 

vorgesehen.  

 

Die Anmeldetermine in den jeweiligen Schulen sind: 

 

Grundschule Albert-Schweitzer Dienstag 20.02.2024 von 08.00 bis 09.30 Uhr 

     Freitag  23.02.2024 von 08.00 bis 11.30 Uhr 

 

Grundschule Breitwiesenschule Dienstag 20.02.2024 von 08.30 bis 10.00 Uhr 

     Donnerstag 22.02.2024 von 08.30 bis 10.00 Uhr 

 

Grundschule Hilgardschule  Donnerstag 22.02.2024 von 08.00 bis 12.00 Uhr 

 

Grundschule Ixheim  Montag  19.02.2024 von 08.30 bis 11.00 Uhr 

(Thomas-Mann-Schule)  Mittwoch 21.02.2024 von 08.30 bis 11.00 Uhr 

 

Grundschule Mittelbach  Mittwoch 21.02.2024 von 08.00 bis 12.00 Uhr 

 

Grundschule Pestalozzischule Montag  19.02.2024 von 08.00 bis 11.00 Uhr 

     Mittwoch 21.02.2024 von 08.00 bis 10.00 Uhr 

     Freitag  23.02.2024 von 08.00 bis 10.00 Uhr 

 

Grundschule Rimschweiler  Dienstag 20.02.2024 von 08.00 bis 11.00 Uhr 

 

Grundschule Sechsmorgen  Mittwoch 21.02.2024 von 08.00 bis 12.00 Uhr 
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In Vertretung 

 

 

Christina Rauch 

Beigeordnete 

 


